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Mann und Frau» verabschieden. Der Bun-
desrat lehnt die Volksinitiative ab und will
ihr einen eigenen Vorschlag gegentber-
stellen, der sich an den Entwurf fur die
neue Bundesverfassung anlehnt.

Ich habe einen sehr hohen Preis bezahlt,
um Politik machen zu kénnen. Ich bin zu
wenig zuhause, und wenn schon, dann
habe ich nur noch Zeit fur die Kinder. Der
Mann musste jahrelang zurtickstehen. Und
zwar nicht nur persénlich, sondern auch in
seiner beruflichen Karriere als Psycho-
therapeut. Da ist es nur normal, dass jetzt
ich eine Zeitlang zurlickstecke.

Ich habe es satt, eine Alibifrau zu sein.
Meine Erfahrung (dass sich Familie und
Parlament schlecht vertragen, die Red.) ist
sicher fur viele junge Frauen enttduschend.
Ich habe auch seit meinem Rlcktritt viele
vorwurfsvolle Briefe gerade von Frauen
aus blrgerlichen Kreisen erhalten. Aber
vielleicht — und darauf hoffe ich — gibt
mein Fall auch den Anstoss fir die notigen
Neuerungen beispielsweise (ein Parlamen-
tarierhaus mit Krippe und Kinderméadchen).
Auf Politik werde ich nicht verzichten: im
Wallis, im Kanton, bleibe ich weiter aktiv.

Gabrielle Nanchen
in einem «Brlickenbauer»-Interview

Neuer Anlauf fiir
die «Fristenlosung»?

Eine vorberatende Kommission des Natio-
nalrats hat Mitte Oktober zwei Varianten
fur den Schwangerschaftsabbruch in der
Schweiz vorgelegt. Eine Minderheit (7 Stim-
men) will die Kantone erméachtigen, einen
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Schwangerschaftsabbruch in den ersten
zwolf Wochen zu legalisieren (Fristenlo-
sung). Die Mehrheit der Kommission (8
Stimmen, Enthaltungen) will nur die so-
zialmedizinische Losung tolerieren, einen
Schwangerschaftsabbruch also weiterhin
nur gestatten, wenn fur Leben oder Ge-
sundheit der Schwangeren eine ernstliche
Gefahr besteht.

Das heute geltende Recht wird in der
Schweiz sehr unterschiedlich, also unge-
recht praktiziert. Es gibt Kantone, Spitaler,
Arzte, die praktisch jeden Abbruch ableh-
nen, es gibt andere, wo Eingriffe je nach-
dem und mit unterschiedlichen Konditio-
nen vorgenommen werden. In jedem Fall
muss die Frau, die sich zum Abbruch der
Schwangerschaft entschlossen hat, den
Gang zu einem zweiten Arzt tun, der sie
mit einem psychiatrischen Gutachten als
«Notfall» klassiert. Vor allem diese Vor-
schrift wird vehement kritisiert; sie zwingt
viele in ihrer Situation ohnehin belastete
Frauen zu entwiirdigendem «Theaterspie-
len», und ausserdem scheitert das Proze-
dere oft auch an den finanziellen Moéglich-
keiten der Frau, die dann verfehmte, le-
bensgefahrdende Schritte tut — auch 1979.
In den letzten Jahren wurde auch in der
Schweiz immer lauter mehr Straffreiheit far
den Schwangerschaftsabbruch in den er-
sten zwolf Wochen gefordert. Die Volksin-
itiative fur die Fristenlosung wurde 1977
knapp abgelehnt. Sehr deutlich nein sagten
die Schweizer ein Jahr spater aber auch zu
einem vom Bundesrat ausgearbeiteten Ge-
setz, das zum Teil mehr, zum Teil aber
auch weniger Freiheit gebracht hatte. In
der Folge reichten vier Parlamentarier und
vier Kantone Initiativen ein, die in dieser
Frage die Zustandigkeit der Kantone for-
dern.



Gegen eine kantonale Losung wird geltend
gemacht, das Strafgesetzbuch gelte ein-
heitlich fur die ganze Schweiz. Fur die fo-
deralistische Losung spricht die Tatsache,
dass in diesem Bereich tatsachlich funda-
mentale Meinungsverschiedenheiten beste-
hen.

Zwei Varianten

Die vorberatende nationalratliche Kommis-
sion hat nun also zwei Varianten vorgelegt:

@® Eine knappe Mehrheit halt zwar an einer
einheitlichen Bundeslosung fest, will aber
eine liberalere Praxis einfihren. Danach
ware der Schwangerschaftsabbruch er-
laubt, «wenn er ausgefihrt wird, um eine
ernste Gefahr fur das Leben oder die Ge-
sundheit der Schwangeren abzuwenden».
Eine solche Gefahr wiirde angenommen,
«wenn die Austragung der Schwanger-
schaft oder die infolge der Geburt des Kin-
des zu erwartenden Lebensverhaltnisse mit
grosser Wahrscheinlichkeit zu einer schwe-
ren und langdauernden Beeintrachtigung
der korperlichen, seelischen oder geistigen
Gesundheit der Schwangeren fihren wir-
den». Fur die Beurteilung der Gesundheit
«werden auch die Falle schwerer, nicht
anders abwendbarer sozialer Not berlick-
sichtigt. Besser als heute ware diese Lo-
sung, weil auch die Lebensverhaltnisse
nach der Geburt sowie soziale Not mitbe-
ricksichtigt werden konnten (missten).
Wesentlich ist zudem, dass kein zweites
Gutachten mehr gefordert wirde.

@® Diese Losung fiir die ganze Schweiz
wird auch von der Kommissionsminderheit
unterstutzt. Zusatzlich will sie jedoch den
Kantonen das Recht einraumen, die Fri-
stenlosung einzuflhren.

Die Vorschlage der Kommission liegen nun
zur Stellungnahme beim Bundesrat.
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Kritik am «Bericht iiber die Lage
der Familie in der Schweiz»

Der Ende 1978 erschienene «Bericht tber
die Lage der Familie in der Schweiz» hat
vielerorts keine Zustimmung gefunden.
Kompetente Kritik Gbt nun das vor einem
Jahr gebildete Forschungskomitee «So-
ziologie der Familie und der Geschlechter-
rollen» der Schweizerischen Gesellschaft
fur Soziologie. Die Stellungnahme wurde in
der Oktobernummer der vom Bundesamt
fur Kulturpflege herausgegebenen Publi-
kation «F - Frauenfragen» publiziert; wir
drucken einen aus Platzgriinden massiv
geklrzten Auszug:

Das Forschungskomitee begrisst es, dass
uberhaupt ein «Bericht liber die Lage der
Familie in der Schweiz» erstellt worden
ist. Nach eingehender Prifung und Diskus-
sion des vorliegenden Berichts ist es je-
doch zum Schluss gekommen, dass dieser
eine Reihe derart schwerwiegender Mangel
aufweist, dass er seinem eigenen, im Titel
ausgedruckten Anspruch nicht gerecht
wird. Die wichtigsten Punkte der Kritik
seien hier kurz zusammengefasst:

— Der Bericht geht von einem engen und
fachlich naiven Familienbegriff aus.

— Ein Konzept der Beschreibung ist nicht
vorhanden, ausschlaggebend fir die
Wahl der zusammengestellten Informa-
tionen scheint lediglich ihre Greifbarkeit
innerhalb der Bundesverwaltung gewe-
sen zu sein.

— Aus diesem Grund wird das im Bericht
gezeichnete Bild «der Familie in der
Schweiz» einseitig, unsystematisch,
verzerrt und unvollstandig.

— Anstelle eines systematischen Darstel-
lungskonzepts lasst der Bericht eine



	Neuer Anlauf für die "Fristenlösung"?

